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Dokumente des Apostolischen Stuhls

Nr. 157.  Instruktion Ad resurgendum cum Christo 
über die Beerdigung der Verstorbenen und 
die Aufbewahrung der Asche im Fall der Feu-
erbestattung

1. Um mit Christus aufzuerstehen, muss man mit 
Christus sterben; dazu ist es notwendig, „aus dem Leib 
auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein“ (2 Kor 
5,8). Mit der Instruktion Piam et constantem vom 5. Juli 
1963 bestimmte das ehemalige Heilige Offizium, dafür 
Sorge zu tragen, dass „die Gewohnheit, den Leichnam 
der verstorbenen Gläubigen zu beerdigen, heilig gehalten 
werde“. Es fügte aber hinzu, dass die Feuerbestattung 

der christlichen Religion nicht „an sich“ widerspricht und 
jenen, die sich dafür entschieden haben, die Sakramente 
und das Begräbnis nicht mehr verweigert werden dürfen. 
Voraussetzung dafür ist, dass sie die Einäscherung nicht 
„aus Ablehnung der christlichen Dogmen, aus sektiereri-
scher Gesinnung oder aus Hass gegen die katholische 
Religion und Kirche gewählt haben“.1 Diese Änderung 
der kirchlichen Ordnung wurde später in den Kodex des 
kanonischen Rechts (1983) und in den Kodex der Kano-
nes der katholischen Ostkirche (1990) aufgenommen.

1 AAS 56 (1964), 822-823.
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Mittlerweile hat sich die Feuerbestattung in nicht weni-
gen Ländern stark ausgebreitet. Aber zugleich haben 
sich auch neue Ideen verbreitet, die dem Glauben der 
Kirche widersprechen. Nach Anhören der Kongregation 
für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, des 
Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte und zahlreicher 
Bischofskonferenzen und Bischofssynoden der katholi-
schen Ostkirchen hat die Kongregation für die Glaubens-
lehre es für angebracht gehalten, eine neue Instruktion zu 
veröffentlichen, um die lehrmäßigen und pastoralen 
Gründe für die Bevorzugung der Beerdigung der Verstor-
benen darzulegen und Normen für die Aufbewahrung der 
Asche im Fall der Feuerbestattung zu erlassen.

2. Die Auferstehung Jesu, in der die christliche Glau-
benswahrheit ihren Höhepunkt findet, wurde von den An-
fängen des Christentums an als wesentlicher Teil des 
Pascha-Mysteriums verkündet: „Vor allem habe ich euch 
überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist 
für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist 
begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt wor-
den, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann 
den Zwölf“ (1 Kor 15,3-5).

Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat uns 
Christus von der Sünde befreit und den Zugang zu einem 
neuen Leben eröffnet: „Wie Christus durch die Herrlich-
keit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sol-
len auch wir als neue Menschen leben“ (Röm 6,4). Darü-
ber hinaus ist der auferstandene Christus Ursache und 
Urgrund unserer künftigen Auferstehung: „Christus ist 
von den Toten auferweckt worden als der Erste der Ent-
schlafenen … Denn wie in Adam alle sterben, so werden 
in Christus alle lebendig gemacht werden“ (1 Kor 
15,20-22).

Christus wird uns am Letzten Tag auferwecken; ander-
seits sind wir aber schon in gewisser Weise mit Christus 
auferstanden. Denn durch die Taufe sind wir in den Tod 
und die Auferstehung Christi eingetaucht und sakramen-
tal ihm gleichgestaltet worden:

„Mit Christus wurde ihr in der Taufe begraben, mit ihm 
auch auferweckt, durch den Glauben an die Kraft Gottes, 
der ihn von den Toten auferweckt hat“ (Kol 2,12). Durch 
die Taufe sind wir mit Christus vereint und haben deshalb 
schon jetzt wirklich Anteil am Leben Christi (vgl. Eph 2,6).

Durch Christus hat der christliche Tod einen positiven 
Sinn. Die Liturgie der Kirche betet: „Deinen Gläubigen, o 
Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und 
wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist 
uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet.“2 Durch 
den Tod wird die Seele vom Leib getrennt; in der Aufer-
stehung aber wird Gott unserem verwandelten Leib das 
unvergängliche Leben geben, indem er ihn wieder mit un-
serer Seele vereint. Auch in unseren Tagen ist die Kirche 
gerufen, den Glauben an die Auferstehung zu verkünden: 
„Die Auferstehung der Toten ist die Zuversicht der Chris-
ten; im Glauben an sie existieren wir.“3

3. Gemäß ältester christlicher Tradition empfiehlt die 
Kirche nachdrücklich, den Leichnam des Verstorbenen 
auf dem Friedhof oder an einem anderen heiligen Ort zu 
beerdigen.4

Im Gedenken an den Tod, das Begräbnis und die Auf-
erstehung des Herrn – ein Geheimnis des Lichtes, in dem 
der christliche Sinn des Sterbens offenbar wird5 – ist die 

2 Römisches Messbuch, Präfation für die Verstorbenen, I.
3 Tertullian, De resurrectione carnis, 1,1: CCL 2, 921.
4 Vgl. CIC, can. 1176, § 3; can. 1205; CCEO, can. 876, § 3; can. 868.
5 Vgl Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 1681.

Beerdigung die angemessenste Form, um den Glauben 
und die Hoffnung auf die leibliche Auferstehung zum 
Ausdruck zu bringen.6

Die Kirche, die den Christen während seiner Pilger-
schaft auf Erden als Mutter begleitet hat, bietet in Chris-
tus dem Vater das Kind seiner Gnade an und senkt voll 
Hoffnung auf die Auferstehung in Herrlichkeit dessen 
sterbliche Überreste in die Erde.7

Indem die Kirche den Leichnam der Verstorbenen be-
erdigt, bekräftigt sie den Glauben an die Auferstehung 
des Fleisches.8 Zugleich möchte sie so die hohe Würde 
des menschlichen Leibes als wesentlicher Teil der Per-
son, deren Geschichte der Leib teilt, ins Licht stellen.9 Sie 
kann deshalb nicht Haltungen oder Riten erlauben, die 
falsche Auffassungen über den Tod beinhalten, etwa 
wenn er als endgültige Vernichtung der Person, als Mo-
ment ihrer Verschmelzung mit der Mutter Natur oder dem 
Universum, als Etappe im Prozess der Reinkarnation 
oder als endgültige Befreiung aus dem „Gefängnis“ des 
Leibes verstanden wird.

Zudem entspricht die Beerdigung auf dem Friedhof 
oder an einem anderen heiligen Ort in angemessener 
Weise der Ehrfurcht und Achtung, die den Leibern der 
Verstorbenen gebührt, welche durch die Taufe Tempel 
des Heiligen Geistes geworden sind und derer sich „der 
Geist wie eines Werkzeuges oder einer Vase bedient hat , 
um viele gute Werke zu vollbringen“.10

Der gerechte Tobit wird wegen seiner Verdienste ge-
lobt, die er sich vor Gott aufgrund der Beerdigung der 
Toten erworben hat.11 Die Kirche sieht in der Bestattung 
der Verstorbenen ein Werk der leiblichen Barmherzig-
keit.12

Schließlich fördert die Beerdigung der heimgerufenen 
Gläubigen auf dem Friedhof oder an einem anderen heili-
gen Ort das Andenken und das Gebet für die Verstorbe-
nen durch die Angehörigen und die ganze christliche Ge-
meinschaft, wie auch die Verehrung der Märtyrer und der 
Heiligen.

Durch die Beerdigung des Leichnams auf Friedhöfen, 
in Kirchen oder in der Nähe der Kirchen hat die christliche 
Tradition die Gemeinschaft zwischen den Lebenden und 
den Toten bewahrt und sich der Tendenz entgegenge-
stellt, das Sterben und dessen Bedeutung für die Chris-
ten zu verschleiern oder zu privatisieren.

4. Wo Gründe hygienischer, ökonomischer oder sozia-
ler Natur dazu führen, sich für die Feuerbestattung zu ent-
scheiden – eine Wahl, die nicht dem ausdrücklichen oder 
vernünftigerweise angenommenen Willen des verstorbe-
nen Gläubigen entgegenstehen darf –, sieht die Kirche 
keine lehrmäßigen Gründe, um diese Praxis zu verbieten. 
Denn die Einäscherung des Leichnams berührt nicht die 
Seele und hindert die Allmacht Gottes nicht daran, den 
Leib aufzuerwecken. Sie beinhaltet deshalb an sich nicht 
die Leugnung der christlichen Lehre über die Unsterblich-
keit der Seele und die Auferstehung des Leibes.13

Die Kirche bevorzugt weiterhin die Beerdigung des 
Leichnams, die eine größere Wertschätzung für die Ver-

6 Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 2300.
7 Vgl. 1 Kor 15,42-44, Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 1683.
8 Vgl. Hl. Augustinus, De cura pro mortuis gerenda, 3,5: CSEL 41, 628.
9 Vgl. II. Ökumenisches Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution Gau-

dium et spes, Nr. 14.
10 Vgl. Hl. Augustinus, De cura pro mortuis gerenda, 3,5: CSEL 41, 627.
11 Vgl. Tob 2,9; 12,12.
12 Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 2300.
13 Vgl. Heiliges Offizium, Instruktion Piam et constantem, 5. Juli 1963: 

AAS 56 (1964), 822.
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storbenen zeigt. Aber die Feuerbestattung ist nicht ver-
boten, „es sei denn, sie ist aus Gründen gewählt worden, 
die der christlichen Glaubenslehre widersprechen“.14

Wenn keine Gründe vorliegen, die der christlichen 
Glaubenslehre widersprechen, begleitet die Kirche – nach 
der Begräbnisfeier – die Wahl der Feuerbestattung durch 
entsprechende liturgische und pastorale Hinweise und 
sorgt sich besonders auch darum, jede Form des Ärger-
nisses oder der religiösen Gleichgültigkeit zu vermeiden.

5. Wenn aus legitimen Gründen die Wahl der Feuerbe-
stattung getroffen wird, ist die Asche des Verstorbenen in 
der Regel an einem heiligen Ort aufzubewahren, also auf 
einem Friedhof oder, wenn es angebracht ist, in einer Kir-
che oder an einem für diesen Zweck von der zuständigen 
kirchlichen Autorität bestimmten Ort.

Von Anfang an haben die Christen danach verlangt, 
dass die christliche Gemeinschaft für ihre Verstorbenen 
betet und ihrer gedenkt. Ihre Gräber wurden Orte des 
Gebetes, des Andenkens und der Besinnung. Die ver-
storbenen Gläubigen gehören zur Kirche; denn sie glaubt 
an die Gemeinschaft „derer, die hier auf Erden pilgern; 
derer, die nach Abschluss des Erdenlebens geläutert 
werden; und derer, die die himmlische Seligkeit genie-
ßen; sie alle bilden zusammen die eine Kirche“.15

Die Aufbewahrung der Asche an einem heiligen Ort 
kann dazu beitragen, dass die Gefahr verringert wird, die 
Verstorbenen dem Gebet und dem Gedenken der Ver-
wandten und der christlichen Gemeinschaft zu entziehen. 
Auf diese Weise wird auch vermieden, dass man sie 
möglicherweise vergisst oder es an Ehrfurcht fehlen lässt, 
vor allem, wenn die erste Generation nicht mehr lebt, 
oder dass es zu unangemessenen oder abergläubischen 
Praktiken kommt.

6. Aus den oben angeführten Gründen ist die Aufbe-
wahrung der Asche im Wohnraum nicht gestattet. Nur im 
Fall von schwerwiegenden und außergewöhnlichen Um-
ständen, die von kulturellen Bedingungen lokaler Natur 
abhängen, kann der Ordinarius im Einvernehmen mit der 
Bischofskonferenz oder der Bischofssynode der katholi-
schen Ostkirchen die Erlaubnis für die Aufbewahrung der 
Asche im Wohnraum gewähren. Die Asche darf aber 
nicht unter verschiedenen Familien aufgeteilt werden, 
und in jedem Fall müssen Ehrfurcht und angemessene 
Bedingungen der Aufbewahrung gewährleistet sein.

7. Um jegliche Zweideutigkeit pantheistischer, natura-
listischer oder nihilistischer Färbung zu vermeiden, ist es 
nicht gestattet, die Asche in der Luft, auf dem Land oder 
im Wasser oder auf andere Weise auszustreuen oder sie 
in Erinnerungsgegenständen, Schmuckstücken oder an-
deren Objekten aufzubewahren. Denn für diese Vor-
gangsweisen können nicht die hygienischen, sozialen 
oder ökonomischen Gründe angeführt werden, die der 
Wahl der Feuerbestattung zugrunde liegen können.

8. Falls sich der Verstorbene offenkundig aus Gründen, 
die der christlichen Glaubenslehre widersprechen, für die 
Feuerbestattung und das Ausstreuen der Asche in der 
Natur entschieden hat, ist das kirchliche Begräbnis nach 
Maßgabe des Rechts zu verweigern.16

Papst Franziskus hat in der dem unterzeichneten Kardi-
nalpräfekt am 18. März 2016 gewährten Audienz die vor-
liegende Instruktion, die in der Ordentlichen Versamm-

14 CIC, can. 1176, § 3; vgl. CCEO, can. 876, § 3.
15 Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 962.
16 CIC, can. 1184; CCEO, can. 876, § 3.

lung dieser Kongregation am 2. März 2016 beschlossen 
worden war, approbiert und ihre Veröffentlichung ange-
ordnet.

Rom, am Sitz der Kongregation für die Glaubenslehre, 
am 15. August 2016, Hochfest der Aufnahme Marias in 
den Himmel.

Gerhard card. Müller 
Präfekt

+ Luis F. Ladaria, SI 
Titularbischof von Thibica 

Sekretär

Nr. 158. Botschaft von Papst Franziskus zum Welttag 
des Migranten und des Flüchtlings am 
15. Jan uar 2017 

Minderjährige Migranten – verletzlich und ohne Stimme

Liebe Brüder und Schwestern,

„Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der 
nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht 
nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat“ (Mk 
9,37; vgl. Mt 18,5; Lk 9,48; Joh 13,20). Mit diesen Worten 
erinnern die Evangelisten die christliche Gemeinde an ei-
ne Lehre Jesu, die begeisternd und zugleich sehr ver-
pflichtend ist. Diese Aussage zeichnet nämlich den Weg 
vor, der von den „Kleinsten“ ausgeht und in der Dynamik 
der Aufnahme über den Erlöser sicher zu Gott führt. Ge-
rade die Aufnahme ist also die notwendige Bedingung, 
damit dieser Weg sich verwirklicht: Gott ist einer von uns 
geworden, in Jesus ist er als Kind zu uns gekommen, und 
die Offenheit für Gott im Glauben – der wiederum die 
Hoffnung nährt – findet ihren Ausdruck in der liebevollen 
Nähe zu den Kleinsten und den Schwächsten. Liebe, 
Glaube und Hoffnung – alle drei sind an den Werken der 
Barmherzigkeit beteiligt, die wir während des jüngsten 
Außerordentlichen Jubiläums wiederentdeckt haben.

Doch die Evangelisten gehen auch auf die Verantwor-
tung dessen ein, der gegen die Barmherzigkeit verstößt: 
„Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum 
Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit ei-
nem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt wür-
de“ (Mt 18,6; vgl. Mk 9,42; Lk 17,2). Wie könnte man die-
se ernste Ermahnung vergessen, wenn man an die Aus-
beutung denkt, die skrupellose Menschen auf Kosten so 
vieler Kinder betreiben, die in die Prostitution geführt 
oder für Pornographie verwendet werden; die zu Sklaven 
in der Kinder- und Jugendarbeit gemacht oder als Solda-
ten angeworben werden; die in Drogenhandel und ande-
re Formen der Kriminalität verwickelt werden; die zur 
Flucht vor Konflikten und Verfolgungen gezwungen wer-
den und Gefahr laufen, einsam und verlassen dazuste-
hen? 

Darum liegt es mir anlässlich des diesjährigen Welttags 
des Migranten und des Flüchtlings am Herzen, auf die 
Wirklichkeit der minderjährigen Migranten – besonders 
auf die, welche ganz allein unterwegs sind – aufmerksam 
zu machen und alle aufzurufen, sich um diese Kinder zu 
kümmern, die dreifach schutzlos sind: weil sie minderjäh-
rig, weil sie fremd und weil sie wehrlos sind, wenn sie aus 
verschiedenen Gründen gezwungen sind, fern von ihrer 
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Heimat und getrennt von der Liebe in der Familie zu le-
ben.

Heute sind die Migrationen kein auf einige Gebiete des 
Planeten beschränktes Phänomen, sondern betreffen alle 
Kontinente und nehmen immer mehr die Dimension eines 
dramatischen weltweiten Problems an. Es handelt sich 
nicht nur um Menschen auf der Suche nach einer würdi-
gen Arbeit oder nach besseren Lebensbedingungen, 
sondern auch um Männer und Frauen, alte Menschen 
und Kinder, die gezwungen sind, ihre Häuser zu verlas-
sen, in der Hoffnung, ihr Leben zu retten und woanders 
Frieden und Sicherheit zu finden. Und an erster Stelle 
sind es die Minderjährigen, die den hohen Preis der Emi-
gration zahlen, die fast immer durch Gewalt, durch Elend 
und durch die Umweltbedingungen ausgelöst wird – Fak-
toren, zu denen sich auch die Globalisierung in ihren 
 negativen Aspekten gesellt. Die zügellose Jagd nach 
schnellem und leichtem Gewinn zieht auch die Entwick-
lung abnormer Übel nach sich wie Kinderhandel, Aus-
beutung und Missbrauch Minderjähriger und ganz allge-
mein die Beraubung der Rechte, die mit der Kindheit ver-
bunden und in der UN-Kinderrechtskonvention sanktio-
niert sind.

Das Kindesalter hat aufgrund seiner besonderen Zart-
heit einzigartige Bedürfnisse und unverzichtbare Ansprü-
che. Vor allem hat das Kind das Recht auf ein gesundes 
und geschütztes familiäres Umfeld, wo es unter der Füh-
rung und dem Vorbild eines Vaters und einer Mutter auf-
wachsen kann; dann hat es das Recht und die Pflicht, ei-
ne angemessene Erziehung zu erhalten, hauptsächlich in 
der Familie und auch in der Schule, wo die Kinder sich 
als Menschen entfalten und zu eigenständigen Gestaltern 
ihrer eigenen Zukunft sowie der ihrer jeweiligen Nation 
heranwachsen können. Tatsächlich sind in vielen Teilen 
der Welt das Lesen, das Schreiben und die Beherrschung 
der Grundrechenarten noch ein Privileg weniger. Außer-
dem haben alle Kinder ein Recht auf Spiel und Freizeitbe-
schäftigung, kurz: ein Recht, Kind zu sein.

Unter den Migranten bilden die Kinder dagegen die 
verletzlichste Gruppe, denn während sie ihre ersten 
Schritte ins Leben tun, sind sie kaum sichtbar und haben 
keine Stimme: Ohne Sicherheit und Dokumente sind sie 
vor den Augen der Welt verborgen; ohne Erwachsene, 
die sie begleiten, können sie nicht ihre Stimme erheben 
und sich Gehör verschaffen. Auf diese Weise enden die 
minderjährigen Migranten leicht auf den untersten Stufen 
der menschlichen Verelendung, wo Gesetzlosigkeit und 
Gewalt die Zukunft allzu vieler Unschuldiger in einer ein-
zigen Stichflamme verbrennen, während es sehr schwer 
ist, das Netz des Missbrauchs Minderjähriger zu zerrei-
ßen.

Wie soll man auf diese Realität reagieren?

Vor allem, indem man sich bewusst macht, dass das 
Migrations-Phänomen nicht von der Heilsgeschichte ge-
trennt ist, sondern vielmehr zu ihr gehört. Mit ihm ist ein 
Gebot Gottes verbunden: „Einen Fremden sollst du nicht 
ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid in Ägyp-
ten Fremde gewesen“ (Ex 22,20); „ihr sollt die Fremden 
lieben, denn ihr seid Fremde in Ägypten gewesen“ (Dtn 
10,19). Dieses Phänomen ist ein Zeichen der Zeit, ein 
Zeichen, das vom Werk der Vorsehung Gottes in der Ge-
schichte und in der menschlichen Gemeinschaft spricht 
im Hinblick auf das universale Miteinander. Die Kirche 
verkennt durchaus nicht die Problematik und die häufig 
mit der Migration verbundenen Dramen und Tragödien 

und ebenso wenig die Schwierigkeiten im Zusammen-
hang mit der würdigen Aufnahme dieser Menschen. Den-
noch ermutigt sie, auch in diesem Phänomen den Plan 
Gottes zu erkennen, in der Gewissheit, dass in der christ-
lichen Gemeinschaft, die Menschen „aus allen Nationen 
und Stämmen, Völkern und Sprachen“ (Offb 7,9) in sich 
vereint, niemand ein Fremder ist. Jeder ist wertvoll, die 
Menschen sind wichtiger als die Dinge, und der Wert je-
der Institution wird an der Art und Weise gemessen, wie 
sie mit dem Leben und der Würde des Menschen um-
geht, vor allem wenn er sich in Situationen der Verletz-
lichkeit befindet wie im Fall der minderjährigen Migran-
ten.

Im Übrigen muss man auf Schutz, auf Integration und 
auf dauerhafte Lösungen setzen.

Vor allem geht es darum, jede mögliche Maßnahme zu 
ergreifen, um den minderjährigen Migranten Schutz und 
Verteidigung zu garantieren, denn „diese jungen Mädchen 
und Jungen enden häufig auf der Straße, sich selbst über-
lassen und Opfer von skrupellosen Ausbeutern, die sie 
viel zu oft zum Gegenstand physischer, moralischer und 
sexueller Gewalt werden lassen“ (Benedikt XVI., Botschaft 
zum Welttag des Migranten und des Flüchtlings 2008).

Im Übrigen kann es manchmal sehr schwer werden, 
die Abgrenzung zwischen Migration und Menschenhan-
del genau zu bestimmen. Zahlreich sind die Faktoren, die 
dazu beitragen, die Migranten, besonders wenn sie min-
derjährig sind, in einen Zustand der Verletzlichkeit zu ver-
setzen: die Armut und der Mangel an Mitteln zum Überle-
ben – verbunden mit unrealistischen Erwartungen, die 
von den Kommunikationsmitteln suggeriert   werden –; 
das niedrige Niveau der Alphabetisierung; die Unkenntnis 
der Gesetze, der Kultur und häufig auch der Sprache der 
Gastländer. All das macht sie physisch und psycholo-
gisch abhängig. Doch der stärkste Antrieb für die Aus-
beutung und den Missbrauch der Kinder kommt von der 
Nachfrage. Wenn keine Möglichkeit gefunden wird, mit 
größerer Strenge und Wirksamkeit gegen die Nutznießer 
vorzugehen, wird man den vielfältigen Formen der Skla-
verei, denen die Minderjährigen zum Opfer fallen, keinen 
Einhalt gebieten können.

Es ist daher notwendig, dass die Immigranten gerade 
zum Wohl ihrer Kinder immer enger mit den Gemein-
schaften zusammenarbeiten, die sie aufnehmen. Mit gro-
ßer Dankbarkeit schauen wir auf die kirchlichen und zivi-
len Organismen und Institutionen, die mit starkem Enga-
gement Zeit und Mittel zur Verfügung stellen, um die Min-
derjährigen vor verschiedenen Formen des Missbrauchs 
zu schützen. Es ist wichtig, dass immer wirksamere und 
durchgreifendere Arten der Zusammenarbeit geschaffen 
werden, die sich nicht nur auf den Austausch von Infor-
mationen stützen, sondern auch auf die Intensivierung 
von Netzen, die imstande sind, unverzügliches und eng-
maschiges Einschreiten sicherzustellen. Dabei soll nicht 
unterschätzt werden, dass die außerordentliche Kraft der 
kirchlichen Gemeinschaften sich vor allem dann zeigt, 
wenn eine Einheit des Gebetes besteht und ein brüderli-
ches Miteinander herrscht.

An zweiter Stelle muss für die Integration der Kinder 
und Jugendlichen in Migrationssituationen gearbeitet 
werden. Sie hängen in allem von der Gemeinschaft der 
Erwachsenen ab, und häufig wird der Mangel an finanzi-
ellen Mitteln zum Hinderungsgrund, warum geeignete 
politische Programme zur Aufnahme, Betreuung und Ein-
gliederung nicht zur Anwendung gelangen. Anstatt die 
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soziale Integration der minderjährigen Migranten oder 
Pläne zu ihrer   sicheren und betreuten Rückführung zu 
fördern, wird folglich nur versucht, ihre Einreise zu verhin-
dern, und so begünstigt man den Rückgriff auf illegale 
Netze. Oder sie werden in ihr Herkunftsland zurückge-
schickt, ohne zu klären, ob das wirklich von „höherem 
Nutzen“ für sie ist.

Noch ernster ist die Lage der minderjährigen Migran-
ten, wenn sie sich in einer Situation der Irregularität befin-
den oder wenn sie von der organisierten Kriminalität an-
geworben werden. Dann landen sie oft zwangsläufig in 
Haftanstalten. Nicht selten werden sie nämlich festge-
nommen, und da sie kein Geld haben, um die Kaution 
oder die Rückreise zu bezahlen, können sie lange Zeit in-
haftiert bleiben und dabei verschiedenen Formen von 
Missbrauch und Gewalt ausgesetzt sein. In diesen Fällen 
muss das Recht der Staaten, die Migrationsströme unter 
Kontrolle zu halten und das nationale Gemeinwohl zu 
schützen, mit der Pflicht verbunden werden, Lösungen 
für die minderjährigen Migranten zu finden und ihre Posi-
tion zu legalisieren. Dabei müssen sie uneingeschränkt 
deren Würde achten und versuchen, ihren Bedürfnissen 
entgegenzukommen, wenn sie allein sind; zum Wohl der 
gesamten Familie müssen aber auch die Bedürfnisse ih-
rer Eltern berücksichtigt werden.

Grundlegend bleibt allerdings, dass geeignete nationa-
le Verfahren und Pläne einer abgestimmten Zusammen-
arbeit zwischen den Herkunfts- und den Auf nahme-
ländern zur Anwendung gelangen, mit dem Ziel, die 
 Ursachen der Zwangsemigration der Minderjährigen zu 
 beseitigen.

An dritter Stelle appelliere ich von Herzen an alle, nach 
dauerhaften Lösungen zu suchen und diese konkret um-
zusetzen. Da es sich um ein komplexes Phänomen han-
delt, ist die Frage der minderjährigen Migranten an ihrer 
Wurzel anzugehen. Kriege, Verletzungen der Menschen-
rechte, Korruption, Armut sowie die Störung des Gleich-

gewichts in der Natur und Umweltkatastrophen gehören 
zu den Ursachen des Problems. Die Kinder sind die Ers-
ten, die darunter leiden; manchmal erleiden sie Formen 
physischer Folter und Gewalt, die mit denen moralischer 
und psychischer Art einhergehen und in ihnen Spuren hin-
terlassen, die fast immer unauslöschlich sind.

Es ist daher absolut notwendig, in den Herkunftslän-
dern den Ursachen entgegenzutreten, die die Migratio-
nen auslösen. Das erfordert als ersten Schritt den Einsatz 
der gesamten internationalen Gemeinschaft, um die Kon-
flikte und Gewalttaten auszumerzen, die die Menschen 
zur Flucht zwingen. Außerdem ist eine Weitsicht notwen-
dig, die fähig ist, geeignete Programme für die von 
schwerwiegenderen Ungerechtigkeiten und von Instabili-
tät betroffenen Gebiete vorzuplanen, damit allen der Zu-
gang zu authentischer Entwicklung gewährleistet wird, 
die das Wohl der Kinder fördert; sie sind ja die Hoffnung 
der Menschheit.

Zum Schluss möchte ich ein Wort an euch richten, die 
ihr den Weg der Emigration an der Seite der Kinder und 
Jugendlichen mitgeht: Sie brauchen eure wertvolle Hilfe, 
und auch die Kirche braucht euch und unterstützt euch in 
eurem großherzigen Dienst. Werdet nicht müde, mit eu-
rem Leben mutig das gute Zeugnis für das Evangelium 
abzulegen, das euch ruft, Jesus, den Herrn, der in den 
Kleinsten und Verletzlichsten gegenwärtig ist, zu erken-
nen und aufzunehmen.

Ich vertraue alle minderjährigen Migranten, ihre Famili-
en, ihre Gemeinschaften und euch, die ihr ihnen nahe 
seid, dem Schutz der Heiligen Familie von Nazareth an, 
damit sie über jeden wacht und alle auf ihrem Weg be-
gleitet. Und mit meinem Gebet verbinde ich den Apostoli-
schen Segen. 

Aus dem Vatikan, am 8. September 2016,  
dem Gedenktag Mariä Namen 

Franziskus

Dokumente der deutschen Bischöfe

Nr. 159. Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion 
Dreikönigssingen 2017 

Liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe Verantwortliche in den Gemeinden und 
Gruppen, 
liebe Schwestern und Brüder!

Zu Beginn des neuen Jahres besuchen die Stern-
singer wieder die Menschen in ihren Häusern und 
Wohnungen. Sie bringen ihnen den Segen des 
Mensch gewordenen Gottes und sammeln für 
Kinderhilfsprojekte weltweit. So werden die Stern-
singer selbst zum Segen für Kinder und Familien 
überall auf der Welt.

Papst Franziskus beschreibt die Welt als unser 
gemeinsames Haus, um das er sich sorgt. „Laudato 
si’ – Gelobt seist du, mein Herr“ hat er seine Enzyk-

lika in Anlehnung an den Sonnengesang des heili-
gen Franz von Assisi überschrieben. Der Sonnen-
gesang prägt auch die kommende Sternsingerakti-
on: Die Sternsinger richten ihren Blick auf die von 
Menschen verursachten Klimaveränderungen und 
die daraus erwachsenden Bedrohungen der natürli-
chen Lebensgrundlagen. Sie erinnern damit an un-
sere Verantwortung für die Schöpfung.

Beispielhaft lernen die Sternsinger Kinder ken-
nen, die in der Trockenregion Turkana im ostafrika-
nischen Kenia leben. Sie erfahren, was es für das 
Leben der Menschen dort bedeutet, wenn der Re-
gen ausbleibt, die Böden austrocknen und Men-
schen und Tiere nicht mehr genug Wasser haben. 
Deshalb lautet das Motto der nächsten Sternsin-
geraktion „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam 
für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“.
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Wir bitten Sie herzlich, die Sternsinger nach Kräf-
ten zu unterstützen.

Fulda, den 22. September 2016 

Für das Erzbistum Paderborn

Erzbischof von Paderborn

Der Ertrag der Aktion Dreikönigssingen (Sternsingerak-
tion) ist ohne Abzüge über den BDKJ-Diözesanverband 
dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ zuzuleiten. – 
Der Aufruf soll den Gemeinden in geeigneter Weise zur 
Kenntnis gebracht werden. Empfohlen wird der Abdruck 
im ersten Pfarrbrief nach Weihnachten.

Dokumente des Erzbischofs

Nr. 160.  Zweites Gesetz zur Änderung der „Ordnung 
für die Ständigen Diakone im Erzbistum Pa-
derborn“

Artikel 1

In Teil II Abschnitt 1 der „Ordnung für die Ständigen 
Diakone im Erzbistum Paderborn“ vom 7. März 2002, zu-
letzt geändert am 5. Mai 2003 (KA 2002, Nr. 57.; KA 2003, 
Nr. 117.), wird in § 7 ein neuer Absatz 5 wie folgt ange-
fügt:

„(5) Die Entpflichtung eines Diakons, der das 75. Le-
bensjahr vollendet hat und die Voraussetzungen zur Wei-
terführung seines Dienstes erfüllt, kann mit seiner Zu-
stimmung auf Antrag des zuständigen Ortsseelsorgers 
nach Anhörung des Pfarrgemeinderates und des De-
chanten um bis zu zwei Jahren aufgeschoben werden. 
Über den Antrag entscheidet der Erzbischof. Verlänge-
rungen des Aufschubs um jeweils weitere bis zu zwei 
Jahre sind nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 möglich.“

Artikel 2

Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 
2016 in Kraft.

Paderborn, 11. November 2016

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Az.: 1.11/A 31-80.01.1/1

Nr. 161. Urkunde über die Aufhebung der Pfarrvikarie 
ohne eigene Vermögensverwaltung St. Pius 
Bielefeld

Nach Durchführung der erforderlichen Anhörungen 
wird bestimmt:

Artikel 1

Die für den innerkirchlichen Rechtsraum im Bereich 
der Pfarrei St. Jodokus Bielefeld bestehende Pfarrvikarie 
ohne eigene Vermögensverwaltung St. Pius Bielefeld 
wird gemäß can. 515 § 2 CIC aufgehoben und gehört ab 
dem Zeitpunkt des Vollzugs dieser Urkunde territorial 
und seelsorglich in vollem Umfang zur Pfarrei St. Jodo-
kus Bielefeld.

Artikel 2

Die Zusammensetzung des aktuell bestehenden Ge-
samtpfarrgemeinderates wird durch diese Aufhebung 
nicht berührt.

Artikel 3

Die Aufhebung der Pfarrvikarie ohne eigene Vermö-
gensverwaltung St. Pius Bielefeld gilt als vollzogen mit 
dem 1. Januar 2017.

Paderborn, 16. November 2016

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Az.: 1.11/30705-11-1/16
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Personalnachrichten

Nr. 162. Heilige Weihen

Am 10. Oktober 2016 erteilte Bischof Dr. Stephan 
Ackermann in der Kirche Sant’ Ignazio di Loyola in Rom 
folgendem Kandidaten die Priesterweihe:

Klur, Jonas St. Severinus, Wenden

Nr. 163. Aufnahme unter die Kandidaten für das 
Priestertum

Weihbischof em. Manfred Grothe hat am 18. Oktober 
2016 in der Kirche des Leokonviktes folgende Herren un-
ter die Kandidaten für das Priestertum aufgenommen:

Für die Erzdiözese Paderborn:

1. Sanders, Johannes 
 St. Johannes Bapt., Neheim und Voßwinkel

2. Schmidtke, Christian Liebfrauen, Arnsberg
3. Wäschenbach, Daniel St. Elisabeth, Bielefeld

Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 164. Rahmenordnung für Ständige Diakone in den 
Bistümern der Bundesrepublik Deutschland

Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz 
hat am 20./21. Juni 2011 die „Rahmenordnung für Stän-
dige Diakone in den Bistümern der Bundesrepublik 
Deutschland“ mit wenigen Aktualisierungen gegenüber 
der Fassung von 1994 verabschiedet. Sie wurde mit De-
kret der Kongregation für den Klerus (Nr. 20144198) am 
19. Mai 2015 für sechs Jahre approbiert und gemäß § 16 
Abs.  2 des Statuts der Deutschen Bischofskonferenz 
promulgiert.

Die Rahmenordnung ist in der Reihe „Die deutschen 
Bischöfe“, Nr. 101 publiziert. Auf diese Publikation wird 
hingewiesen.

Änderungen für das derzeit geltende diözesane Recht 
im Erzbistum Paderborn in Bezug auf die Ständigen Dia-
kone ergeben sich durch die Neufassung der Rahmen-
ordnung nicht.

Az.: A 31-80.01.1/2

Nr. 165.  Ausbildungskurs für die Leitung von Wort-
Gottes-Feiern

Das Erzbischöfliche Generalvikariat bietet im Jahr 
2017 einen Kurs zur Ausbildung künftiger Leiter und Lei-
terinnen von Wort-Gottes-Feiern an.

2. Ausbildungskurs 2017
• 14./15. Oktober 2017
• 24.-26. November 2017
• 3./4. Februar 2018
Tagungshaus ist das IN VIA Hotel in Paderborn.

Die drei genannten Termine bilden eine Kurseinheit 
und sind vollständig zu absolvieren. 

Die Kandidaten und Kandidatinnen für diesen Dienst 
sollten mindestens 25 Jahre und höchstens 72 Jahre alt 
sein.

Anmeldungen zu den Kursen sind vom zuständigen 
Pfarrer rechtzeitig schriftlich unter Verwendung des ver-
bindlichen Antragsformulars (siehe KA 155, 2012, 
Nr.  166.) an das Erzbischöfliche Generalvikariat, Fach-
stelle Liturgie zu richten.

Nr. 166.  Leitung von Wort-Gottes-Feiern

Alle Leiter und Leiterinnen von Wort-Gottes-Feiern, de-
ren Beauftragung bis zum Ende des Jahres 2016 ausge-
sprochen oder verlängert wurde, können diese Vollmacht 
bis zum Ende des Jahres 2019 ausüben, längstens je-
doch bis zum 31.12. des Jahres, in dem der Leiter oder 
die Leiterin das 75. Lebensjahr vollendet.

Voraussetzung ist, dass der Pfarrer in Absprache mit 
dem Pfarrgemeinderat bzw. die übrigen Antragsteller mit 
dem jeweils Verantwortlichen diese Notwendigkeit wei-
terhin für gegeben ansehen und dass der jeweils beauf-
tragte Laie selbst einverstanden ist.

In diesem Zusammenhang wird erneut darauf hinge-
wiesen, dass die dreijährige Beauftragung jeweils bis 
zum 31.12. des dritten Jahres Gültigkeit hat.

Nr. 167.  Kommunionspendung durch Laien

Alle Kommunionhelfer und Kommunionhelferinnen, de-
ren Beauftragung bis zum Ende des Jahres 2016 ausge-
sprochen oder verlängert wurde, können diese Vollmacht 
bis zum Ende des Jahres 2019 ausüben, längstens je-
doch bis zum 31.12. des Jahres, in dem der Kommunion-
helfer oder die Kommunionhelferin das 75. Lebensjahr 
vollendet.

Voraussetzung ist, dass der Pfarrer in Absprache mit 
dem Pfarrgemeinderat bzw. die übrigen Antragsteller mit 
dem jeweils Verantwortlichen diese Notwendigkeit wei-
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terhin für gegeben ansehen und dass der jeweils beauf-
tragte Laie selbst einverstanden ist.

In diesem Zusammenhang wird erneut darauf hinge-
wiesen, dass die dreijährige Beauftragung jeweils bis 
zum 31.12. des dritten Jahres Gültigkeit hat.

Nr. 168.  Verordnung über die in 2017 abzuhaltenden 
Diözesankollekten

Gemäß dem Gesetz über die Abhaltung, Verwaltung 
und Verwendung von Kirchenkollekten, Sammlungen und 
Spenden (KA 2000, S. 191 f., Nr. 109.) und den Richtlini-
en für das Aufkommen, die Verwaltung und die Verwen-
dung von Caritasmitteln in den Pfarr- und Filialgemein-
den (KA 1980, S. 61, Nr. 45.) sind in allen Pfarr-, Filial-, 
Anstalts- und Klosterkirchen mit öffentlichem oder halb-
öffentlichem Gottesdienst die folgenden Diözesankol-
lekten abzuhalten:

Datum K o l l e k t e n - Ü b e r w e i s u n g B e t r a g
Kenn-
zeichen

Bezeichnung in % mit den  
vorgedruckten 
Formularen  
an das EGV bis

Euro

01. Januar 1740 für besondere Aufgaben der Weltkirche 100 13.01.2017
08. Januar 1731 für die Mission in Afrika 100 20.01.2017
15. Januar 1723 für die Familienseelsorge 100 27.01.2017
29. Januar 1750 für die Diasporaseelsorge 100 10.02.2017

02. Februar 1720 für die Frauenseelsorge 100 17.02.2017
12. Februar 1760 für die Caritas  50 24.02.2017

01. März 1716 Aufstellen des Opferstockes „Fastenalmosen Misereor“ 100 28.04.2017
12. März 1780 für die Förderung von Priesterberufen 100 24.03.2017
 März 1790 Binationen des 1. Quartals 2017 100 14.04.2017

02. April 1710 Misereor 100 14.04.2017
09. April 1772 für das Heilige Land 100 21.04.2017

In der
Fastenzeit 1752 Fastenopfer der Kinder für „Misereor“ 100 28.04.2017

07. Mai 1725 für die Auslandsseelsorge 100 19.05.2017

04. Juni 1737 Renovabis 100 16.06.2017
11. Juni 1782 für die Förderung von Priesterberufen 100 23.06.2017
 Juni 1791 Binationen des 2. Quartals 2017 100 14.07.2017

02. Juli 1743 für den Heiligen Vater 100 14.07.2017
23. Juli 1771 Liborikollekte für den Dom 100 04.08.2017

20. August 1741 für besondere Aufgaben der Weltkirche 100 01.09.2017

10. September 1742 Welttag der Kommunikationsmittel 100 22.09.2017
17. September 1761 für die Caritas  50 29.09.2017
24. September 1781 für die Förderung von Priesterberufen in Lateinamerika 100 06.10.2017
 September 1792 Binationen des 3. Quartals 2017 100 13.10.2017

08. Oktober 1721 für die Männerseelsorge (nur in einer hl. Messe) 100 21.10.2017
22. Oktober 1730 Weltmissionssonntag 100 03.11.2017

02. November 1784 für die Priesterausbildung in Osteuropa 100 17.11.2017
05. November 1724 für die Pfarrbüchereien  25 17.11.2017
12. November 1726 für außerordentliche Seelsorgezwecke 100 24.11.2017
19. November 1751 Diasporasonntag 100 01.12.2017
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Datum K o l l e k t e n - Ü b e r w e i s u n g B e t r a g
Kenn-
zeichen

Bezeichnung in % mit den  
vorgedruckten 
Formularen  
an das EGV bis

Euro

03. Dezember 1717 Aufstellen des Opferstockes Adveniat 100 05.01.2018
10. Dezember 1722 für die Jugendseelsorge 100 22.12.2017

In der
Weihnachtszeit 1732 Weltmissionstag der Kinder 100 12.01.2018

25. Dezember 1711 Adveniat 100 05.01.2018
26. Dezember 1783 für die Förderung von Priesterberufen 100 05.01.2018
 Dezember 1793 Binationen des 4. Quartals 2017 100 05.01.2018

Freiwillig an den 
Herz-Jesu- 
Freitagen

1713 Miteinander teilen (Kollekte/Opferstock) 100 sofort

Am Tag der 
 Erstkommunion

1753 Diaspora-Opfer der Kommunionkinder 100 sofort

Am Tag  
der Firmung

1754 Diaspora-Opfer der Firmlinge 100 sofort

Anfang Januar – Folgende Kollekte darf nicht an das Erzbischöfliche 
Generalvikariat überwiesen werden: Aktion „Dreikönigs-
singen“

siehe unter 
 Ziffer 2

Nach Pfingsten - 
September

1734 Weltkirchlicher Sonntag im Erzbistum Paderborn 
(vorher: besonderer Missions-Sonntag)

50 13.10.2017

Allgemeine Richtlinien

1. Es wird gebeten, die Diözesankollekten bis zu den 
angegebenen Terminen an das Erzbischöfliche General-
vikariat in Paderborn (IBAN: DE08 4726 0307 0010 7019 
00, BIC: GENODEM1BKC) zu überweisen. Dabei sollen 
möglichst die vorbereiteten und den Kirchengemeinden 
rechtzeitig zugehenden Überweisungsformulare verwen-
det werden, da auf diesen die Buchungskennziffern be-
reits eingedruckt sind. Sollte im Ausnahmefall das vorbe-
reitete Überweisungsformular nicht zur Verfügung ste-
hen, wird dringend darum gebeten, auf dem Überwei-
sungsformular die EDV-Kennziffer der Kirchengemeinde 
(siehe Personalverzeichnis) und das Kollekten-Kennzei-
chen anzugeben.

2. Für die nachstehende Kollekte gilt dabei folgende 
Sonderregelung:

Die Gaben aus der Aktion „Dreikönigssingen“ sollen di-
rekt auf das Konto des BDKJ-Diözesanverbandes Pader-
born (IBAN: DE33 4726 0307 0011 8703 00, BIC: GENO-
DEM1BKC) überwiesen werden.

3. Der „Weltkirchliche Sonntag im Erzbistum Pader-
born“ ist in jeder Pfarrgemeinde im Erzbistum Paderborn 
an einem frei zu wählenden Sonntag im Zeitrahmen von 
Mai bis September eines jeden Jahres durchzuführen. 
50 % des Kollektenertrags können in der Pfarrgemeinde 
zur Förderung der weltkirchlichen Arbeit oder für eigene 
Projektpartnerschaften verbleiben. Die mit den vorge-
druckten Formularen überwiesenen übrigen 50 % werden 
vom Erzbischöflichen Generalvikariat an das Internatio-

nale Katholische Missionswerk missio in Aachen zur För-
derung weltkirchlicher Projekte gesandt.

4. Die Kollekte für das Diözesansiedlungshilfswerk und 
das Familienheim-Hilfswerk ist ab 2002 entfallen.

5. Der Diasporasonntag, der sonst im Mai stattfand, 
wurde ab 2002 auf den 3. Sonntag im November ver-
schoben.

6. Die Kollekte für das Heilige Land wird seit 1999 am 
Palmsonntag durchgeführt.

7. Wenn eine zweite Kollekte neben der angeordneten 
Diözesankollekte aus einem wichtigen Grunde nicht ver-
mieden werden kann, so darf diese nur nach dem Got-
tesdienst an der Kirchentür, aber nicht während des Got-
tesdienstes abgehalten werden.

8. Es bleibt vorbehalten, noch eine oder zwei Diöze-
sankollekten im Laufe des Jahres einzuschieben.

9. Auf die Bekanntmachungen im KA 1977, S. 118, 
Nr.  202. (Steuervergünstigungen von Körperschaften, 
Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die ge-
meinnützige mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen), 
im KA 1980, S. 61, Nr. 45. (Richtlinien für das Aufkom-
men, die Verwaltung und die Verwendung von Caritas-
mitteln in den Pfarr- und Filialgemeinden) und im KA 
2000, S. 191 f., Nr. 109. (Gesetz über die Abhaltung, Ver-
waltung und Verwendung von Kirchenkollekten, Samm-
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lungen und Spenden) wird besonders aufmerksam ge-
macht.

10. Insbesondere wird auf die Ausführungen zu Zif-
fer III. „Verwaltung der Kollekten (im Allgemeinen)“, Nr. 6. 
des „Gesetzes über die Abhaltung, Verwaltung und Ver-
wendung von Kirchenkollekten, Sammlungen und Spen-
den“ (KA 2000, S. 191 f., Nr. 109.) hingewiesen. Danach 
sind die in die Eigenverantwortung des Pfarrers (Pfarrvi-
kars) fallenden Kollektengelder auf einem eigenen Giro- 
oder Sparkonto mit dem Titel „Kath. Kirchengemeinde 
(Pfarrvikariegemeinde) N. N. in ...“ anzulegen. Auch in 
den Pastoralverbünden ist diese Trennung beizubehal-
ten.

11. Im Zusammenhang mit der Ausstellung von Spen-
denbescheinigungen wird auf das Rundschreiben des 
Erzbischöflichen Generalvikariates Paderborn vom 
18. Okt. 2000 zur Neuordnung des Spendenrechts, das 
an alle Kirchenvorstände der Kath. Kirchengemeinden, 
Pfarrvikarien mit eigener Vermögensverwaltung und Fili-
algemeinden im Erzbistum Paderborn (AZ 6/A 13-10.00-
1/13) verschickt wurde, hingewiesen.

12. Zuständig für die Anordnung einer Kollekte ist:

a) der Erzbischof für den ganzen Bereich seiner Erzdiö-
zese (Diözesankollekten); 

b) der Pfarrer oder der Geistliche mit eigenem Seelsor-
gebezirk für die in seine Verantwortung gegebenen Kir-
chen und Kapellen.

Nr. 169. Wahl bzw. Entsendung des Vertreters der 
Dienstgeber gem. § 5 AK-Ordnung in die Re-
gionalkommission NRW der Arbeitsrechtli-
chen Kommission

Am 28.09.2016 hat für das Erzbistum Paderborn die 
Wahl des Vertreters / der Vertreterin der Dienstgeber in 
die Regionalkommission NRW der Arbeitsrechtlichen 
Kommission stattgefunden. Einstimmig gewählt wurde 
Herr Patrick Wilk, Vorstand des Caritasverbandes Pader-
born e. V.

Des Weiteren hat der Vorstand des Caritasverbandes 
für das Erzbistum Paderborn e. V. Herrn Norbert Altmann, 
Leiter der Zentralabteilung Personal, Arbeitsrecht und Ta-
rifpolitik beim Caritasverband für das Erzbistum Pader-
born e. V., als Vertreter der Dienstgeberseite in die Regio-
nalkommission NRW der Arbeitsrechtlichen Kommission 
entsandt.

Nr. 170. „Bereitet dem Herrn den Weg“ – Aufruf zur 
Kollekte für Afrika (Afrikatag 2017)

Am 8. Januar findet in unserer Diözese die traditionelle 
Afrikakollekte statt.

1891 rief Papst Leo XIII. die Kollekte ins Leben, um 
Spenden für den Kampf gegen die grausamen Men-
schenjagden der Sklavenhändler auf dem afrikanischen 
Kontinent zu sammeln.

Heute hilft die Kollekte, einheimische kirchliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auszubilden. Hilfe durch die 
Ausbildung von Menschen, die sich ihr Leben lang in den 
Dienst ihrer Mitmenschen stellen, ist eine der wirksams-
ten und nachhaltigsten Formen, Entwicklung zu fördern.

Der Afrikatag 2017 stellt die Versöhnungsarbeit einhei-
mischer Priester in Ruanda vor. 22 Jahre nach dem Völ-
kermord der Hutu an der Tutsi-Minderheit, dem mehr als 
800 000 Menschen zum Opfer fielen, geht es um die 
schmerzliche Aufarbeitung der Vergangenheit und den 
schweren Weg der Versöhnung zwischen Opfern und Tä-
tern.

Wie in Ruanda sind Priester an vielen Orten in Afrika 
Hoffnungsträger. Um wirksam zu helfen, brauchen sie ei-
ne gute Ausbildung und eine umfassende Vorbereitung 
auf ihre schwierigen Aufgaben. Die Kollekte zum Afrika-
tag leitet dazu einen wichtigen Beitrag.

Alle Pfarrämter erhalten Anfang Dezember von missio 
Materialien, die sie bei der Umsetzung der Afrikakollekte 
unterstützen: Aktionsplakat, Opfertüten zum Auslegen 
oder als Beilage für den Pfarrbrief, Bausteine zur Gottes-
dienstgestaltung mit Predigtvorschlag, Gebet zum Afrika-
tag und weiterführende Informationen.

Auch im Namen der ärmsten Diözesen Afrikas danken 
wir für Ihren Aufruf zur Kollekte am Afrikatag.

Nr. 171.  Neuregelung der Umsatzbesteuerung kirchli-
cher Körperschaften durch das Steuerände-
rungsgesetz 2015 – Folgen für die „Grund-
stücksbewirtschaftung“ (Vermietung, Ver-
pachtung) in den Kirchengemeinden

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurde die 
Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand neu geregelt. 
Die Steuerpflichten hinsichtlich sämtlicher wirtschaftli-
chen und vermögensverwaltenden Aktivitäten wurden er-
heblich ausgeweitet. Davon sind auch die Kirchenge-
meinden als Körperschaften des öffentlichen Rechts be-
troffen. Die Änderungen sind grundsätzlich ab dem 
01.01.2017 anzuwenden. Es kann jedoch gegenüber der 
Finanzverwaltung erklärt werden, dass der bisherige 
Rechtsrahmen bis Ende 2020 fortgeführt wird (sog. Opti-
onsrecht gem. § 27 Abs. 22 UStG). Durch das Rund-
schreiben des Erzbischöflichen Generalvikariates vom 
15. März 2016 sowie die Veröffentlichung im Kirchlichen 
Amtsblatt 2016, Stück 4, Nr. 54. wurde den Kirchenvor-
ständen der Katholischen Kirchengemeinden im Erzbis-
tum Paderborn ein erster Überblick über den bevorste-
henden Systemwechsel gegeben. Zudem wurden die 
Kirchengemeinden über die Gemeindeverbände Katholi-
scher Kirchengemeinden im Erzbistum Paderborn inzwi-
schen gebeten, die vorbereiteten Optionserklärungen im 
Verlauf dieses Jahres an die Finanzverwaltung zu über-
mitteln.

Absehbare Folgen für die „Grundstücksbewirtschaf-
tung“ (Vermietung, Verpachtung) in den Kirchengemein-
den

In der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt 2009, 
Stück 4, Nr. 50. wurde die Besteuerung von Miet- und 
Pachtverhältnissen im Bereich der Kirchengemeinden 
aufgegriffen. Es wurde insbesondere herausgestellt, dass 
Vermietungen und Verpachtungen in aller Regel im Rah-
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men der Vermögensverwaltung erfolgen und insofern 
– nach bisheriger Rechtslage – nicht steuerbar sind. Die-
se Ausführungen gelten im Grundsatz weiterhin bis Ende 
2020, sofern vom v. g. Optionsrecht Gebrauch gemacht 
wird.

Auch nach dieser Übergangsphase wird sich die Um-
satzsteuerpflicht häufig weiterhin vermeiden lassen. Es 
ist auf die allgemeingültige Befreiungsvorschrift in § 4 
Nr. 12 UStG hinzuweisen, wonach eine Vielzahl von Ver-
mietungs- und Verpachtungsumsätzen unabhängig von 
der Zuordnung zur Vermögensverwaltung in jedem Fall 
von der Umsatzsteuerpflicht ausgenommen bleiben.

Im Hinblick auf die Anwendung der Befreiungsvor-
schrift in § 4 Nr. 12 UStG ist auf folgende Aspekte jedoch 
schon jetzt hinzuweisen:

– Vermietung von Garagen und Fahrzeugstellplätzen

Bisher war bei der langfristigen Vermietung ohne be-
sondere Zusatzleistungen stets eine nicht steuerbare 
Vermögensverwaltung anzunehmen. Demgegenüber 
bleibt die Vermietung von Garagen oder Stellplätzen zu-
künftig nur noch dann umsatzsteuerfrei, wenn es sich um 
eine Nebenleistung zu einer gem. § 4 Nr. 12 UStG um-
satzsteuerfreien Vermietung einer Immobilie handelt (z. B. 
Vermietung Garage im Zusammenhang mit Wohnungs-
vermietung).

Eigenständige Stellplatz- und Garagenvermietungen 
unterliegen insofern spätestens ab 2021 der Umsatzsteu-
erpflicht. Bereits jetzt sollte bei anstehenden Neuvermie-
tungen durch eine sog. Steuerklausel auf die evtl. künfti-
ge 19%ige Umsatzbesteuerung des Mietentgelts hinge-
wiesen werden (z. B. „…  zuzüglich der gesetzlichen Um-
satzsteuer …“). Im Anschreiben könnte dann erwähnt 
werden, dass vermutlich bis einschl. 2020 keine Umsatz-
steuer erhoben werden muss, da es sich um einen Ge-
schäftsvorfall der sog. Vermögensverwaltung handelt.

Ob und inwieweit diese Mieterträge letztendlich tat-
sächlich zu versteuern sind, hängt davon ab, ob ggf. die 
steuerbefreiende Kleinunternehmerklausel gem. § 19 
UStG von der jeweiligen Kirchengemeinde angewendet 
werden kann. Dafür ist vor Anwendung des neuen Rechts 
ab 2021 eine vollständige Bestandsaufnahme sämtlicher 
Erträge der Kirchengemeinde erforderlich.

– Verzicht auf Steuerbefreiung bei Vermietung an Un-
ternehmer für dessen Unternehmen (§ 9 UStG)

Der Vermieter kann nach § 9 Abs. 1 UStG auf die Steu-
erbefreiung der Mietumsätze gemäß § 4 Nr. 12 UStG ver-
zichten, wenn der Mieter ein Unternehmer ist und die 
Vermietung in dessen Unternehmen erfolgt. Der Verzicht 
hat zur Folge, dass die beim Bau oder beim Erwerb von 
Immobilien anfallenden Vorsteuern vom Finanzamt zu-
rückerstattet werden; außerdem kann der Vermieter die 
während der Mietzeit bezahlte Umsatzteuer, z. B. für In-
standhaltungen und Instandsetzungen, im Wege des Vor-
steuerabzugs geltend machen.

Nach bisheriger Rechtslage und der Zuordnung der 
Miet- und Pachtumsätze zur Vermögensverwaltung ka-
men diese Gestaltungsmöglichkeiten in der Vergangen-
heit für die Kirchengemeinden nicht in Betracht. 

Mit dem Systemwechsel ist die Anwendung des § 9 
UStG nunmehr nicht mehr ausgeschlossen. Damit sind 
die Ausführungen unter Ziffer 4 der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt 2009, Stück 4, Nr. 50. hinfällig ge-
worden.

Bei entsprechenden Planungen kann aufgrund der o. a. 
Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ein vorzeitiger Wechsel 
in das neue Recht in Betracht kommen. Die Optionserklä-
rung gem. § 27 Abs. 22 UStG kann von der Körperschaft 
auch rückwirkend widerrufen werden. 

Es ist zu bedenken, dass die Anwendung des § 9 UStG 
an diverse Voraussetzungen gebunden ist. Dies betrifft 
auch den Vorsteuerabzug gem. § 15 UStG. Und schließ-
lich kann die vorzeitige Anwendung des neuen Rechts für 
die Besteuerung der öffentlichen Hand nicht auf einzelne 
Tätigkeitsbereiche beschränkt werden. Von daher sind 
den kostensenkenden Vorsteuerabzugsmöglichkeiten die 
Konsequenzen gegenüberzustellen, die sich aus der all-
umfassenden Anwendung des neuen Rechts auf sämtli-
che privatrechtlichen Umsätze der Kirchengemeinde er-
geben. Eine steuerliche Beratung ist dringend zu empfeh-
len.

Für weitere Auskünfte und Rückfragen steht im Erzbi-
schöflichen Generalvikariat die Hauptabteilung Finanzen, 
Stabsstelle Steuerwesen (Tel. 0 52 51 / 1 25-12 25; E-Mail: 
steuerwesen@erzbistum-paderborn.de) zur Verfügung.

Kirchliche Mitteilungen

Nr. 172.  Dreikönigssingen 2017

1) Dreikönigssingen

Im Erzbistum Paderborn wird die 59. Aktion Dreikö-
nigssingen vom Bund der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ), Diözesanverband Paderborn, in Kooperati-
on mit dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ durch-
geführt. Nach der neuen Ordnung für das Dreikönigssin-
gen, die die Deutsche Bischofskonferenz im Juni 2003 
verabschiedet hat, sind der Begriff „Sternsinger“ als 
Wortmarke für das Sammeln von Spenden, das Logo 
„Aktion Dreikönigssingen“ und das Logo „KINDERMISSI-

ONSWERK Die Sternsinger“ rechtlich geschützt. Alle 
Spenden, die im Namen der Aktion gesammelt werden, 
müssen daher über den BDKJ-Diözesanverband Pader-
born an das Kindermissionswerk überwiesen werden.

Der BDKJ-Diözesanverband Paderborn bittet dafür um 
Überweisung auf folgendes Konto: Bank für Kirche und 
Caritas, IBAN: DE33 4726 0307 0011 8703 00.

Gemeinden, die eigene Partnerschaften schon länger 
mit den Erlösen der Aktion Dreikönigssingen unterstüt-
zen, werden gebeten, diese über eine Direktpartnerschaft 
beim Kindermissionswerk in Aachen rechtzeitig anzumel-
den. Nähere Informationen dazu gibt es in der BDKJ-Diö-
zesanstelle.
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Das Kindermissionswerk und der BDKJ weisen darauf 
hin, dass es den Gemeinden freigestellt ist, die Aktion 
Dreikönigssingen durchzuführen oder nicht.

2) Material zum Dreikönigssingen

In diesem Jahr sind die Materialien zur Aktion Dreikö-
nigssingen wieder vom BDKJ und von der Katholischen 
Landjugendbewegung (KLJB) in der Erzdiözese Pader-
born in Kooperation mit dem Kindermissionswerk in Aa-
chen erstellt worden. Unter dem bundesweiten Motto 
„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes 
Schöpfung – in Kenia und weltweit!“ sammeln die Stern-
singerinnen und Sternsinger für Projekte rund um den 
Globus, in denen Kinder unterstützt werden.

Der Erstversand des von BDKJ und KLJB erstellten 
Materials („Paderborner Akzente“) ist wie immer Gemein-
den, Schulen und anderen Gruppen und Organisationen 
zugegangen. Nachbestellungen und der Versand weiterer 
bundesweiter Materialien werden vom Kindermissions-
werk in Aachen übernommen. Dem Versand des Materi-
als zur Aktion Dreikönigssingen 2016 ist ein Bestellbogen 
beigelegt. Dieser kann für weitere Bestellungen genutzt 
werden.

3) Dankgottesdienst am 14. Januar 2017 im  
Hohen Dom zu Paderborn

Solidarisches Handeln von Kindern für Kinder – das 
war und ist die Botschaft der Aktion Dreikönigssingen. 
„Segen bringen, Segen sein“, indem sie für Gleichaltrige 
auf der ganzen Welt losziehen und im Sinne der Frohen 
Botschaft Jesu Christi segnen, singen und sammeln. 
Durch die Aktion lernen Kinder in Deutschland nicht nur 
die Lebenssituation von Gleichaltrigen in den Ländern 
des Südens kennen, sondern sensibilisieren auch ihre 
Mitmenschen für die vorhandenen Missstände.

Um ihren unermüdlichen Einsatz zu würdigen, lädt 
Weihbischof Matthias König schon jetzt alle Sternsinge-
rinnen und Sternsinger zum diözesanen Dankgottes-
dienst am Samstag, dem 14. Januar 2017, in Paderborn 
ein. Im Vorfeld gibt es ab 11 Uhr verschiedene Work-
shop-Angebote. Um 13 Uhr versammeln sich alle Stern-
singerinnen und Sternsinger auf dem Schulhof der Mi-
chaelsschulen, um von dort in einem großen Sternsinger-
zug durch die Innenstadt gemeinsam in den Hohen Dom 
einzuziehen. Nähere Informationen auf der Homepage 
www.bdkj-paderborn.de/sternsinger.

Nr. 173.  Kinder helfen Kindern – und ich bin dabei: 
der „Weltmissionstag der Kinder 2016/17“ 
(„Krippenopfer“)

Mit dem Weltmissionstag der Kinder, der weltweit be-
gangen wird, lädt das Kindermissionswerk „Die Sternsin-
ger“ Kinder in Deutschland ein, durch eine persönliche 
Gabe die Lebenssituation von Kindern in anderen Konti-
nenten zu verbessern. Kinder helfen Kindern – mit dieser 
Aktion geben sie ein lebendiges Beispiel für Solidarität 
und Hilfsbereitschaft. Aus vielen kleinen Gaben wird eine 
große Hilfe für Kinder in Not.

Die Kollekte zum Weltmissionstag der Kinder wird ge-
halten an einem Tag zwischen Weihnachten und dem 
Fest Erscheinung des Herrn, den die Pfarrgemeinden be-

stimmen können (26. Dezember 2016 – 6. Januar 2017). 
Hierzu stellt das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
Aktionsplakate, Spendenkästchen, Arbeitshilfen sowie 
ein Begleitheft für die Kinder bereit.

Wir bitten, die Kollekte zum Weltmissionstag der Kin-
der mit dem Hinweis auf das Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ auf dem üblichen Weg an die Bistumskasse 
zu überweisen. Ebenso bitten wir, das „Krippenopfer“, 
das in vielen Gemeinden üblich ist, als solches zu ver-
merken. Hierbei ist auf den Unterschied zur Bischöflichen 
Aktion Adveniat zu achten. Auf die Aktion Dreikönigssin-
gen, die hiervon ebenfalls zu unterscheiden ist, wird in 
besonderen Ankündigungen hingewiesen.

Die Materialien zum Weltmissionstag der Kinder kön-
nen kostenlos bezogen werden:

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e.V.
Stephanstr. 35 • 52064 Aachen
Bestell-Telefon: 02 41 / 44 61-44
Bestell-Fax: 02 41 / 44 61-88
bestellung@sternsinger.de
www.sternsinger.de

Nr. 174.  „Mithelfen und Teilen“ – Gabe der Erstkom-
munionkinder 2017

„Gottes Nähe spüren. Mit Jesus in einem Boot“ – unter 
dieses Leitwort stellt das Bonifatiuswerk / Diaspora-Kin-
der- und -Jugendhilfe in diesem Jahr seine Erstkommuni-
onaktion und bittet um die Spende der Erstkommunion-
kinder. Biblische Grundlage ist die Geschichte von der 
„Stillung des Seesturms“ (Mk 4,35-41).

Das Bonifatiuswerk / Diaspora-Kinder- und -Jugendhil-
fe fördert, was zur Bildung christlicher Gemeinschaft und 
zur Vermittlung der christlichen Botschaft an die neue 
Generation in extremer Diaspora notwendig ist, u. a.: 

• katholische Kinderheime bzw. familienanaloge Wohn-
gruppen,

• religiöse Elementarerziehung in den katholischen Kin-
dergärten in den neuen Bundesländern,

• Sakramentenkatechese sowie andere religiöse und di-
akonische Bildungsmaßnahmen,

• Religiöse Kinderwochen (RKW),
• katholische Jugend(verbands)arbeit,
• internationale religiöse Jugendbegegnungen,
• kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosigkeit, Ge-

walt und Missbrauch,
• Straßenkinderprojekte in Nord- und Ostdeutschland 

sowie Nordeuropa,
• den ambulanten Kinderhospizdienst in Halle (Saale) 

und Berlin,
• Jugendseelsorge in JVAs,
• katholische Jugendbands,
• katholische Schulseelsorge und Studierendenseelsor-

ge.

Unsere Arbeit basiert ausschließlich auf der Einnahme 
von Spenden und Gaben der katholischen Solidarge-
meinschaft. Die deutschen Bischöfe haben die Bedeu-
tung der Förderung der Kinder- und Jugendpastoral in 
der Diaspora mit der Festlegung der Erstkommuniongabe 
für dieses Anliegen seit 1918 immer wieder deutlich un-
terstrichen. Deshalb bitten wir die in der Seelsorge Täti-
gen sowie alle ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mit-
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arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Katechese, durch ih-
re aktive Unterstützung diese zentrale Arbeit auch im 
Jahr 2017 mitzutragen.

Erneut veröffentlicht das Bonifatiuswerk ein Info-Heft 
mit Anregungen, Projektbeschreibungen und Tipps zur 
Erstkommunionaktion. Neben Beiträgen bekannter Religi-
onspädagogen und Kinderbuchautoren zum Thema ent-
hält der Erstkommunion-Begleiter Informationen zur Ar-
beit der Diaspora-Kinder- und -Jugendhilfe und Darstel-
lungen exemplarischer Projekte. 

Der Versand des Erstkommunion-Paketes (Erstkommu-
nionposter, Begleithefte, Opfertüten, Briefe an die Kom-
munionkinder usw.) erfolgt automatisch bis spätestens 
Januar 2017. Bereits im Oktober 2016 wurden die Ar-
beitshefte zum Thema „Gottes Nähe spüren. Mit Jesus in 
einem Boot“ verschickt. 

Bitte überweisen Sie das Erstkommunionopfer auf das 
im Kollektenplan angegebene Konto mit dem Vermerk 
„Gabe der Erstkommunionkinder“. Vielen Dank!

Thema und Materialien zur Erstkommunion- und Firm-
aktion 2018 können zudem bereits ab Sommer 2017 un-
ter www.bonifatiuswerk.de eingesehen werden. 

Sollten Ihnen die o. g. Unterlagen nicht zugegangen 
sein, wenden Sie sich bitte jederzeit und gerne an:

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V.
Diaspora-Kinder- und -Jugendhilfe
Kamp 22, 33098 Paderborn
Telefon: (0 52 51) 29 96-53
Telefax: (0 52 51) 29 96-88
E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de 
Internet: www.bonifatiuswerk.de

Nr. 175. „Mithelfen durch Teilen“ – Gabe der Gefirm-
ten 2017 

Die Firmaktion des Bonifatiuswerkes steht 2017 unter 
dem Leitwort „Gott nahe zu sein ist mein Glück (Ps 
73,28)“. 

Auch in diesem Jahr bitten wir wieder um die Spende 
der Gefirmten. 

Wir fördern, was zur Begegnung im Glauben und zur 
Vermittlung der christlichen Botschaft an die neue Gene-
ration in extremer Diaspora notwendig ist. Im Sinne einer 
subsidiären Hilfe unterstützen wir in den deutschen, 
nordeuropäischen und baltischen Diaspora-Gemeinden 
u. a.: 

• katholische Kinderheime bzw. familienanaloge Wohn-
gruppen,

• religiöse Elementarerziehung in den katholischen Kin-
dergärten in den neuen Bundesländern,

• Sakramentenkatechese sowie andere religiöse und di-
akonische Bildungsmaßnahmen,

• Religiöse Kinderwochen (RKW),
• katholische Jugend(verbands)arbeit,
• internationale religiöse Jugendbegegnungen,
• kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosigkeit, Ge-

walt und Missbrauch,
• Straßenkinderprojekte in Nord- und Ostdeutschland 

sowie Nordeuropa,
• den ambulanten Kinderhospizdienst in Halle (Saale),
• Jugendseelsorge in JVAs,
• katholische Jugendbands, 
• katholische Schulseelsorge und Studierendenseelsor-

ge.

Unsere Arbeit basiert ausschließlich auf der Einnahme 
von Spenden und Gaben der katholischen Solidarge-
meinschaft. Die deutschen Bischöfe haben die Bedeu-
tung der Förderung der Kinder- und Jugendpastoral in 
der Diaspora mit der verbindlichen Festlegung der Firm-
gabe für dieses Anliegen immer wieder sehr deutlich un-
terstrichen. Deshalb bitten wir die in der Seelsorge Täti-
gen sowie alle ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Katechese, durch ih-
re aktive Unterstützung diese zentrale Arbeit auch im 
Jahr 2017 mitzutragen.

Erneut veröffentlicht das Bonifatiuswerk ein Info-Heft 
mit Anregungen, Projektbeschreibungen und Tipps zur 
Firmaktion „Gott nahe zu sein ist mein Glück“. Der „Firm-
begleiter 2017“ enthält Informationen zur Arbeit der Dias-
pora-Kinder- und -Jugendhilfe und Darstellungen exem-
plarischer Projekte. Der Versand des Firm-Paketes (Firm-
poster, Begleithefte, Opfertüten, Briefe an die Gefirmten 
und Meditationsbilder) erfolgt automatisch rechtzeitig zu 
dem im Firmplan bekannt gegebenen Termin.

Thema und Materialien zur Erstkommunion- und Firm-
aktion 2018 können zudem bereits ab Frühsommer 2017 
unter www.bonifatiuswerk.de eingesehen werden. Mate-
rialhefte zur Aktion 2017 wurden Ihnen bereits im Okto-
ber 2016 zugestellt. 

Bitte überweisen Sie das Firmopfer auf das im Kollek-
tenplan angegebene Konto mit dem Vermerk „Gabe der 
Gefirmten“. Vielen Dank!

Sollten Ihnen die o. g. Unterlagen nicht zugegangen 
sein, wenden Sie sich bitte jederzeit und gerne an:

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V.
Diaspora-Kinder- und -Jugendhilfe
Kamp 22, 33098 Paderborn
Telefon: (0 52 51) 29 96-53 
Telefax: (0 52 51) 29 96-88
E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de 
Internet: www.bonifatiuswerk.de
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Mitteilungen aus dem staatlichen Bereich

Nr. 176. Neunte Verordnung zur Änderung der Sozial-
versicherungsentgeltverordnung

Auf Grund des § 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 in Ver-
bindung mit Satz 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
– Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung –, 
dessen Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes 
vom 5. August 2010 (BGBl. I S. 1127) geändert worden 
ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales:

Artikel 1 
Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung

§ 2 Absatz 1 der Sozialversicherungsentgeltverord-
nung vom 21. Dezember 2006, die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 18. November 2015 (BGBl. I 
S. 2075) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Satz 1 wird die Angabe „236“ durch die Angabe 
„241“ ersetzt.

2. Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe „50“ durch die Anga-
be „51“ ersetzt.

b) In den Nummern 2 und 3 wird jeweils die Angabe 
„93“ durch die Angabe „95“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Aufgrund der v. g. Verordnung zur Änderung der Sozi-
alversicherungsentgeltverordnung wurden die folgenden 
Sachbezugswerte für Unterkunft und Verpflegung per 
1. 1.  2017 angepasst (einheitlich für alle Bundesländer):

Amtliche Sachbezugswerte ab 2017 2016
Frühstück, monatlich 
– je Mahlzeit

51,00 € 
1,70 € 

50,00 € 
1,67 € 

Mittagessen, Abendessen, mtl.
– je Mahlzeit

95,00 € 
3,17 € 

93,00 € 
3,10 € 

Freie Verpflegung, monatlich 
– kalendertgl.

241,00 € 
8,03 € 

236,00 € 
7,87 € 

Freie Unterkunft, monatlich 223,00 € 223,00 € 
Gesamtsachbezugswert 464,00 € 459,00 €
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